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Der Klimaschutz hat mittlerweile eine Zielmarke. Auf dem
UN-Klimagipfel von Cancún im Dezember 2010 verständig-

te sich die internationale Staatengemeinschaft darauf, den glo-
balen Temperaturanstieg auf zwei Grad Celsius zu begrenzen.
Was auf den ersten Blick wie die stillschweigende Akzeptanz des
Klimawandels klingt, ist tatsächlich ein ambitioniertes Ziel. Zu-
dem ist bereits eine globale Erderwärmung um zwei Grad Cel-
sius ist mit erheblichen Risiken für ökologische, soziale und öko-
nomische Systeme verbunden. Meeresspiegelanstiege, verän-
derte Erwärmungs- und Niederschlagsmuster und häufiger auf-
tretende Wetterextreme werden Länder und Regionen weltweit
vor große Herausforderungen stellen (IPCC 2008).

Das Zwei-Grad-Ziel

Mit der wissenschaftlichen Evidenz zu klimatischen Verän-
derungen hat politisch wie wissenschaftlich eine stärkere Hin-
wendung zur Strategie der Anpassung an den Klimawandel statt-
gefunden. Schon im ersten Sachstandsbericht des Inter-
governmental Panel on Climate Change (IPCC) von 1990 wird
Anpassung an den Klimawandel als integrale strategische Hand-
lungsoption empfohlen, wobei Anpassung als „Initiativen und
Maßnahmen, um die Empfindlichkeit natürlicher und mensch-
licher Systeme gegenüber tatsächlichen oder erwarteten Auswir-
kungen der Klimaänderung zu verringern“ verstanden werden
(IPCC 2008, S.86). Auch wenn Klimaanpassung in Bezug auf
den Klimawandel als komplementäre Strategieoption zum Kli-
maschutz zu betrachten ist, wird das Thema in der Klimawan-
delforschung mittlerweile durchaus eigenständig behandelt
(Chrischilles/Mahammadzadeh 2011).

Auch die internationale Staatengemeinschaft der UN-Klima-
rahmenkonvention hat Anpassungserfordernisse auf ihren
letzten Gipfeltreffen immer deutlicher adressiert. Ein wesent-
licher Treiber sind dabei vor allem Entwicklungsländer und klei-
nere Inselstaaten, in denen Folgen des Klimawandels schneller

und deutlicher wirksam sein werden. Auf dem Klimagipfel von
Kopenhagen hat sich die Staatengemeinschaft einmal mehr 
zu besserer Zusammenarbeit bei der Klimaanpassung bekannt,
um die klimawandelbedingten Verletzlichkeiten in Entwick-
lungsländern zu reduzieren (FCCC/SBI/2009/L27 2009). Dazu
gilt es jedoch zunächst einmal Klarheit über die Bedeutung des
Begriffes Verletzlichkeit, wie er in der internationalen Anpas-
sungsdebatte wie selbstverständlich verwendet wird, herzustel-
len.

Verletzlichkeiten gegenüber dem Klimawandel

Verletzlichkeit oder auch Vulnerabilität wird im Kontext des
Klimawandels häufig als Analysemodell verwendet, um mögli-
che Schadensrisiken in Mensch-Umweltsystemen zu beschrei-
ben, die durch ein externes klimawandelbedingtes Ereignis her-
vorgerufen werden (Dietz 2006). Darauf aufbauend können
geeignete Handlungsoptionen zur Anpassung dieser Systeme
formuliert werden.

Eine Analyse von klimawandelbedingten Verletzlichkeiten
beinhaltet in der Regel die Komponenten Sensitivität, Exposition
und Anpassungskapazität. Anpassung zielt vor allem darauf, die
Senistivität menschlicher und natürlicher Systeme zu re-
duzieren. Sensitivität oder auch Anfälligkeit beschreibt „den
Grad, zu dem ein System durch Klimavariabilität oder Klimaver-
änderung beeinflusst wird, sei es negativ oder positiv“ (IPCC
2008, S. 96). Die Sensitivität eines Systems, oder auch räumlich
gesehen einer Region, ergibt sich vor allem aus verschiedenen
regionalen Gegebenheiten beziehungsweise den Eigenschaften
der regionalen ökonomischen, sozialen oder biologischen Sys-
teme. Beispielsweise ist eine Küstenregion, die sehr dicht besie-
delt ist, anfälliger gegenüber einer erwarteten Sturmflut, als ein
unbewohntes Gebiet. Es entstehen höhere negative Folgen, bei-
spielsweise in Form von Personen- und Sachschäden. Wird also
das erwartete Klimaereignis (Exposition) ins Verhältnis zur re-
gionalen Anfälligkeit (Sensitivität) gesetzt, ergibt sich die nega-
tive Betroffenheit einer Region. Wenn Klimaveränderungen di-
rekten oder indirekten Einfluss auf wesentliche Funktionen
nehmen, ist die Region besonders negativ betroffen. 

Im ersten Schritt einer Vulnerabilitätsanalyse muss danach
gefragt werden, inwiefern und wie stark eine Region negativ
durch direkte oder indirekte Klimafolgen betroffen ist (Chrischil-
les/Mahammadzadeh 2011). Negative Betroffenheit bezeichnet
die potenziell entstehenden Klimafolgen, ohne dabei die Fähig-
keiten, Ressourcen und Institutionen eines Landes oder einer
Region zu berücksichtigen, mit denen wirksame Maßnah-

Gerade Regionen, die besonders von den Folgen
des Klimawandels betroffen sein werden, sind
häufig durch Armut und politisch schwierige 
Rahmenbedingungen geprägt. Internationale
Zusammenarbeit bei der Anpassungsforschung
können die Fähigkeiten zur Bewältigung dieser
Herausforderungen erheblich stärken. 
Von Esther Chrischilles

Anpassung an den Klimawandel

Reduzierung der Verletzlichkeit durch
internationale Kooperation
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men zur Anpassung umgesetzt werden können. Die Fähigkei-
ten zur Anpassung an Klimafolgen werden als Anpassungska-
pazität bezeichnet (IPCC 2008). Je größer die Anpassungskapa-
zität ist, desto besser kann eine Region ihren Grad der
Anpassung erhöhen und so ihre Sensitivität reduzieren (1). Un-
ter Berücksichtigung der Anpassungskapazitäten ergibt sich die
eigentliche Vulnerabilität einer Region (Zebisch/Grothmann
2005). Eine Küstenregion beispielsweise wäre zwar von einer
Sturmflut negativ betroffen, sie ist jedoch kaum vulnerabel,
wenn sie personelle, technische und finanzielle Ressourcen für
einen adäquaten Küstenschutz besitzt. Regionen mit einer ho-
hen Anpassungskapazität sind besser in der Lage, auf potenziel-
le Gefahren zu reagieren und sich darauf vorzubereiten. An-
passungskapazität ist dabei nicht gleichzusetzen mit An-
passungsmaßnahmen. Unter Anpassungskapazität sind viel-
mehr die Voraussetzungen für solche Maßnahmen zu verste-
hen, beispielsweise der Zugang zu entsprechenden Technolo-
gien, Know-how oder institutionelle Arrangements. Die
Sensitivität eines Systems kann nur durch die tatsächliche Nut-
zung dieser Kapazitäten reduziert werden.

Neagtive Betroffenheit beschreibt sozusagen den Status quo
einer Risikoanalyse und sagt etwas über das potenzielle Scha-
densrisiko bei einer klimatischen Veränderung aus. Verletzlich-
keit hingegen berücksichtigt die Möglichkeiten, sich zeitnah auf
den Klimawandel vorzubereiten. Sie beschreibt das Schadens-
ausmaß, das eintreten würde, wenn alle vorhandenen Kapazitä-
ten zuvor genutzt würden, um den Anpassungsgrad zu erhöhen. 

Verletzlichkeit ist folglich kein statischer Zustand, sondern
über drei Strategien beeinflussbar:
❚ Maßnahmen zur Treibhausgasreduktion können das Ausmaß

des Klimawandels und seiner Folgen reduzieren. Die Reduk-
tion der Vulnerabilität erfolgt durch die Vermeidung bezie-
hungsweise Verringerung der Exposition.

❚ Indem Anpassungskapazitäten genutzt und Anpassungs-

maßnahmen durchgeführt werden, kann die Anfälligkeit der
regionalen Systeme reduziert werden. Die Reduktion der Vul-
nerabilität erfolgt durch Verringerung der Sensitivität.

❚ Indem die Fähigkeiten zur Anpassung gezielt gestärkt wer-
den, kann sich eine negativ betroffene Region besser vorbe-
reiten. Durch eine Erhöhung der Anpassungskapazität wird
die Verletzlichkeit reduziert. Damit sind noch keine Anpas-
sungsmaßnahmen verbunden, vielmehr geht es um die Be-
fähigung zur Anpassung.
Zur Erhöhung der Anpassungskapazität zählt auch der ver-

besserte Zugang zu Wissen über die Folgen des Klimawandels
und Möglichkeiten zur Anpassung. Die Kooperation in der inter-
nationalen Anpassungsforschung und Ergebnistransfer spielt in
diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle.

Globale Verteilung der Verletzlichkeit

Klimawandel vollzieht sich lokal unterschiedlich, verursacht
demnach ungleiche Expositionen. Die Folgen des Klimawandels
treffen dabei auf differierende Systemeigenschaften, eine unglei-
che Sensitivität sowie unterschiedliche Anpassungskapazitäten.
Die drei Determinanten verdeutlichen, warum Verletzlichkeiten
sich regional äußerst heterogen darstellen. Nationale For-
schungsprogramme zur Anpassung setzen daher häufig auf
kleinräumiger beziehungsweise regionaler Ebene an. Auf inter-
nationaler Ebene divergieren die Auswirkungen des Klimawan-
dels noch stärker und werden besonders in solchen Ländern
wirksam, die vergleichsweise anfällig sind. Entwicklungsländer
beispielsweise sind häufig durch extreme Klimabedingungen,
wie heißes und trockenes Klima oder starke jahreszeitliche
Schwankungen gekennzeichnet. Auch extreme Wetterereignisse
wie Wirbelstürme oder Hochwasser treten dort auf. Gleichzeitig
sind die Lebensbedingungen häufig schlecht und die dort leben-
de Bevölkerung ist in besonderem Maße auf klimasensitive na-

türliche Ressourcen und ökosystemare
Dienstleistungen wie auf Landwirtschaft
oder Fischerei angewiesen.

Zudem stehen Entwicklungsländern
kaum Kapazitäten zur Verfügung, um
sich auf die Folgen des Klimawandels
vorzubereiten. Der kürzlich erschienene
WeltRisikoBericht des „Bündnis Ent-
wicklung Hilft“ kam zu dem Ergebnis,
dass Anpassungskapazitäten ein eindeu-
tiges Nord-Süd-Gefälle aufweisen und
der Mangel an Anpassungskapazitäten
oftmals ausschlaggebend für eine hohe
Verletzlichkeitssituation in Entwick-
lungsländern ist (Birkmann/Krause et al.
2011). Auf diese Problematik hat auch
schon der IPCC-Sachstandsbericht im
Jahr 2001 ausdrücklich hingewiesen, wo-
bei Anpassungskapazitäten als finanziel-
le Ressourcen, Technologie, Bildung, In-Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 1: Elemente zur Bestimmung der Vulnerabilität
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ßere Kohärenz bei der Behandlung von Anpassung im
UNFCCC-Rahmen sorgen. Hier sollen Wissen und Erfahrung
einzelner Länder gesammelt und Empfehlungen für den Ver-
handlungsprozess abgeleitet werden. Zusammensetzung und
Arbeitsleitlinien der neuen Institution werden im Laufe des Jah-
res 2011 festgelegt. Außerdem einigte sich die Staatengemein-
schaft auf eine umfangreichere Finanzierungsunterstützung für
Entwicklungsländer.

Anpassungsunterstützung in 
Entwicklungsländern

Auch wenn die Diskussion über die deutsche Anpassungs-
strategie vordergründig nationalstaatlich fokussiert und ein gu-
tes Stück weit entkoppelt von der internationalen Zusammenar-
beit und Gerechtigkeitsfragen scheint, hat die internationale
Verpflichtung aus der Klimarahmenkonvention in den einschlä-
gigen deutschen Strategiepapieren Berücksichtigung gefunden.
Die deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS)
widmet globalen Anpassungserfordernissen ein eigenes, wenn
auch abstraktes Kapitel. Konkretere Aktivitäten verspricht der
Aktionsplan Anpassung (APA), den die Bundesregierung für
2011 angekündigt hat und der Anpassungsvorhaben in Deutsch-
land aber auch internationale Aktivitäten konkretisieren will. 

Die DAS wie auch die Klimarahmenkonvention betont die
Bedeutung internationaler Anpassungskooperationen im Be-
reich Forschung und Entwicklung. Internationaler Wissenstrans-
fer und Kooperation in der Anpassungsforschung bieten tatsäch-
lich eine Möglichkeit Entwicklungsländer über finanzielle Hilfen
und Entwicklungszusammenarbeit hinaus zu unterstützen. Bei
der Forderung nach einer kooperativ gestalteten Anpassungsfor-
schung muss nicht ausschließlich an große und explizit inter-
national ausgerichtete Förderprogramme gedacht werden. Auch
Forschungsarbeiten, die zunächst auf nationale Anpassungser-
fordernisse zielen, können Orientierungs- und Vorbildcharakter
haben, wenn dabei Kooperation und Transfer von vorneherein
mitgedacht werden. Dabei wird der Nutzen der eingesetzten Gel-
der erhöht. Forschungstransfer und internationale Zusammen-
arbeit sind daher nicht nur Teil einer verantwortungsvollen und
gerechten Klimapolitik, sie entsprechen auch dem Grundsatz ei-
nes effizienten Mitteleinsatzes. Ein Grundsatz, der in der öffent-
lich geförderten Forschung per se eine Handlungsmaxime sein
muss.

Beispiele dafür finden sich innerhalb der Fördermaßnahme
„KLIMZUG – Klimawandel in Regionen zukunftsfähig ge-

formation, Fachwissen, Infrastruktur und Leistungsvermögen
im Management definiert werden (IPCC 2001). Menschen in
Entwicklungsländern haben meist schlechteren Zugang zu In-
formationen wie Wetterwarnungen und weniger Geld- und
Sachvermögen. Auch Versicherungen gegen die Folgen von ex-
tremen Wetterereignissen stehen kaum zur Verfügung. Auto-
ritäre politische Regime erschweren den Zugang zu politischen
Prozessen und auch zu staatlicher Unterstützung vor und nach
Naturkatastrophen (Edenhofer/Wallacher et al. 2010).

Internationale Zusammenarbeit

Seit 1992 wird innerhalb der Vereinten Nationen (UN) über
die Möglichkeiten und Pflichten der Mitgliedstaaten bei der Be-
grenzung des Klimawandels und seiner Folgen beraten. Grund-
lage der Verhandlungen und Vereinbarungen bildet die Klima-
rahmenkonvention (UNFCCC – United Nations Framework
Convention on Climate Change). Die Forderung nach der Unter-
stützung der Entwicklungsländer bei der Anpassung an Klima-
folgen hat früh Einzug in die internationale Klimapolitik gehal-
ten. Die unterschiedlichen Verletzlichkeiten der Mitgliedstaaten
in der Klimarahmenkonvention werden in Artikel 4 adressiert,
wonach besonders anfällige Entwicklungsländer dabei unter-
stützt werden sollen, die durch die Anpassung an klimawandel-
bedingte Folgen entstehenden Kosten zu tragen. Auf nahezu 
allen folgenden Klimagipfeln wurde Anpassung an den Klima-
wandel und die Unterstützung für Entwicklungsländer adres-
siert, jedoch lange nicht mit Maßnahmen oder finanziellen Zu-
sagen belegt. Erst seit dem siebten Klimagipfel 2001 in
Marrakesh existiert unter dem Dach der UN eine Finanzierungs-
architektur, aus der heraus auch Anpassungsprojekte in Entwick-
lungsländern finanziert werden können. Die entsprechenden
Fonds werden von der Global Environment Facility (GEF) ver-
waltet, dem offiziellen Finanzierungsmechanismus der Klima-
rahmenkonvention. 

Auf der Klimakonferenz in Cancún gelang zuletzt ein bemer-
kenswerter Fortschritt in der internationalen Klimaanpassungs-
debatte. Während die 187 Unterzeichnerstaaten des Kyoto-Pro-
tokolls vergeblich versuchten, eine Nachfolgeregelung für die
2012 auslaufende Klimaschutzvereinbarung voranzutreiben, ha-
ben sich Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer erst-
mals auf ein Rahmenabkommen zur Anpassung an den Klima-
wandel einigen können. Der Beschluss darüber erfolgte
innerhalb der „Ad hoc Working Group on Long-term Cooperati-
ve Action (LCA)“ und soll die umfassende Umsetzung der An-
passungsbelange aus der Klimarahmenkonvention vorantreiben.
Die Staatengemeinschaft konstatiert in der Vereinbarung, dass
Klimaanpassung die gleiche Priorität wie Klimaschutz habe und
fordert alle Mitgliedstaaten auf, die eigene Anpassung zu stär-
ken, Methoden zur Bestimmung von Verletzlichkeiten und auch
Strategien zu deren Reduktion zu entwickeln. Dazu wird der Auf-
bau von Anpassungskapazitäten und widerstandsfähigen sozio-
ökonomischen Systemen unterstrichen. Die Einrichtung eines
sogenannten Anpassungs-Komitees soll zukünftig für eine grö- ,

„Die Berücksichtigung von Ergebnissen 
der Anpassungsforschung in der 

Entwicklungszusammenarbeit kann zur
Reduktion der Verletzlichkeit von
Entwicklungsländern beitragen.“
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stalten“, mit der das Bundesministerium für Bildung und For-
schung seit 2008 in sieben Regionen Deutschlands die Anpas-
sung an den Klimawandel vorantreiben will. Dazu wurden
Netzwerke gebildet, in denen das Know-how sämtlicher Akteu-
re aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft ge-
bündelt werden kann. Die Akteure identifizieren gemeinsam
Verletzlichkeiten gegenüber dem Klimawandel und entwickeln
darauf aufbauend Anpassungsstrategien. Dabei sind die ge-
wählten Schwerpunkte und Maßnahmen der Regionen so
unterschiedlich, wie die Klimaveränderungen und Klimafol-
gen, mit denen sie rechnen müssen. 

Viele der KLIMZUG-Regionen haben frühzeitig begonnen,
Kontakte zu internationalen Partnerregionen aufzubauen, die
mit ähnlichen klimatischen Herausforderungen konfrontiert
sind. Der regelmäßige Austausch mit anderen Regionen der Welt
dient nicht nur der Wissensvermittlung ins Ausland. Gerade Re-
gionen, die bereits stärker als die Mitte Europas von klimatischen
Veränderungen betroffen sind, können Forscher und Anwender
hierzulande an ihrem Wissen teilhaben lassen. Da gerade in küs-
tennahen Gebieten hohe Folgeschäden des Klimawandels erwar-
tet werden, bietet der Schwerpunkt Küstenschutz besonders
interessante Transferansätze. Das Projekt RADOST beispiels-
weise, in dem Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküs-
te erarbeitet werden, kooperiert mit Ostseeanrainerstaaten und
anderen küstennahen Ländern, beispielsweise in Slowenien und
Marokko. Aus diesem Grund hat man auch den Rahmen der
internationalen Klimaverhandlungen genutzt, um sich in soge-
nannten Side-Events vorzustellen und den Kontakt zu Entwick-
lungsländern wie Bangladesch auszubauen. Internationale 
Forschungskooperation wird aber nicht nur mit Entwicklungs-
ländern erprobt: Aufgrund ähnlicher Rahmenbedingungen wur-
de der US-Bundesstaat Maryland als Partnerregion von nord-
west2050 (Bremen-Oldenburg) ausgewählt. Beispielsweise haben
die Häfen für beide Regionen eine herausragende Bedeutung.
KLIMZUG-Nordhessen wiederrum pflegt mit dem österreichi-
schen Waldviertel einen Erfahrungsaustausch auf europäischer
Ebene, um das Transferpotenzial ihrer Anpassungsansätze kon-
tinuierlich zu überprüfen. Erfahrungen zur grenzüberschreiten-
den Forschungskooperation, die in diesem Rahmen gemacht
werden, können auch für den Forschungstransfer in Entwick-
lungsländer von Wert sein und wichtige Hinweise darauf geben,
über welche Instrumente ein solcher Transfer am besten gelin-
gen kann. 

Fazit

Auch wenn innerhalb der Klimarahmenkonvention die finan-
ziellen Anpassungshilfen für Entwicklungsländer in den letzten
zehn Jahren sukzessive erhöht wurden, bleiben sie doch hinter
dem eigentlichen Bedarf zurück. In Anbetracht der Schwierig-
keiten, Geberländer zu weiteren finanziellen Zugeständnissen zu
bewegen, spielt der Transfer von nationaler Anpassungsforsch-
hung eine bedeutende Rolle. Die öffentlich geförderte Entwick-
lung von Methoden zur Bestimmung der regionalen Vulnerabi-

lität und von Strategien zur Anpassung können nicht nur hier-
zulande Nutzen stiften, sondern auch für viele andere Länder 
verwendbar sein. Die Verfügbarkeit von anpassungsbezogenen
Technologien und Wissensressourcen stellt wesentliche Anpas-
sungskapazitäten dar und kann folglich zur Verletzlichkeitsre-
duktion von Entwicklungsländern beitragen. Die Einbeziehung
solcher Forschungsergebnisse in die internationale Entwicklungs-
arbeit bietet dazu eine Möglichkeit und sollte weiter vorangetrie-
ben werden. Dafür muss auch innerhalb national angelegter For-
schungsprogramme verstärkt Sorge getragen werden.

Anmerkung
(1) Statt negativer Betroffenheit und Vulnerabilität wird auch zwischen Brutto-

und Nettovulnerabilität unterschieden. Siehe dazu beispielsweise Fichter
et al. 2010.
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